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SITZUNGSBERICHT 

in der Rechtssache E-7/24 

 

ANTRAG des Verwaltungsgerichtshofs des Fürstentums Liechtenstein an den Ge-

richtshof gemäss Artikel 34 des Abkommens zwischen den EFTA-Staaten zur Errich-

tung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs in der Rechtssache 

 
AA 

 

betreffend die Auslegung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.  

I EINFÜHRUNG  

1. Mit Schreiben vom 15. März 2024, beim Gerichtshof eingegangen am 26. April 

2024, stellte der Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein einen Antrag 

auf Vorabentscheidung in der bei ihm anhängigen Rechtssache betreffend AA. 

2. Die Rechtssache vor dem Verwaltungsgerichtshof betrifft ein von AA eingelei-

tetes Verwaltungsbeschwerdeverfahren gegen die Entscheidung der Beschwerdekom-

mission für Verwaltungsangelegenheiten (im Folgenden: VBK), mit der die VBK die 

Beschwerde gegen die Entscheidung der Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten 

Personen-Kommission (im Folgenden: VwbP-Kommission) vom 27. April 2023 betref-

fend den Antrag von AA auf Offenlegung der Daten zu den wirtschaftlich berechtigten 

Personen der BB Foundation aus dem Register der wirtschaftlich berechtigten Personen 

von Rechtsträgern ablehnte. 

II RECHTLICHER HINTERGRUND 

EWR-Recht 

3. Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geld-

wäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG 

der Kommission (ABl. 2015 L 141, S. 73) (im Folgenden: Richtlinie 2015/849) wurde 

durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 249/2018 vom 5. Dezember 
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2018 (ABl. 2021 L 337, S. 42) unter Nummer 23b des Anhangs IX (Finanzdienstleis-

tungen) in das EWR-Abkommen aufgenommen. Island, Liechtenstein und Norwegen 

teilten das Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen mit. Diese Anforderungen 

wurden bis zum 25. Juni 2019 erfüllt, und der Beschluss trat am 1. August 2019 in 

Kraft. 

4. Die Erwägungsgründe 1, 11 und 14 der Richtlinie 2015/849 lauten:  

(1) Ströme von illegalem Geld können die Integrität, Stabilität und das Ansehen 

des Finanzsektors schädigen und eine Bedrohung für den Binnenmarkt der 

Union sowie die internationale Entwicklung darstellen. Geldwäsche, die Finan-

zierung des Terrorismus und organisierte Kriminalität sind nach wie vor bedeu-

tende Probleme, die auf Ebene der Union angegangen werden sollten. Ergän-

zend zur Weiterentwicklung strafrechtlicher Maßnahmen auf Unionsebene sind 

zielgerichtete und verhältnismäßige Maßnahmen, die verhindern, dass das Fi-

nanzsystem zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ge-

nutzt wird, unverzichtbar und können hier zu zusätzlichen Ergebnissen führen. 

(11) Es sollte ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass den überarbeiteten 

FATF-Empfehlungen entsprechend „Steuerstraftaten“ im Zusammenhang mit 

direkten und indirekten Steuern von der weit auszulegenden Definition des Be-

griffs „kriminelle Tätigkeit“ nach dieser Richtlinie erfasst werden. Da in jedem 

Mitgliedstaat möglicherweise andere Steuervergehen als „kriminelle Tätigkei-

ten“ gelten, die mit den in Artikel 3 Absatz 4 Buchstabe f dieser Richtlinie ge-

nannten Sanktionen belegt werden können, dürfte es auch bei den nationalen 

strafrechtlichen Definitionen des Begriffs „Steuerstraftat“ Unterschiede geben. 

Zwar wird keine Harmonisierung der nationalen strafrechtlichen Definitionen 

des Begriffs „Steuerstraftat“ angestrebt, doch sollten die Mitgliedstaaten im 

Rahmen ihres nationalen Rechts so weit wie möglich gestatten, dass die zentra-

len Meldestellen der EU untereinander Informationen austauschen oder einan-

der Amtshilfe leisten. 

(14) Die Verpflichtung zum Vorhalten präziser und aktueller Daten zum wirt-

schaftlichen Eigentümer ist eine wichtige Voraussetzung für das Aufspüren von 

Straftätern, die ihre Identität ansonsten hinter einer Gesellschaftsstruktur ver-

bergen könnten. Die Mitgliedstaaten sollten deshalb dafür sorgen, dass in ihrem 

Staatsgebiet gemäß dem nationalen Recht eingetragene Unternehmen zusätzlich 

zu den grundlegenden Informationen, wie Name und Anschrift der Gesellschaft, 

Nachweis der Gründung und des rechtlichen Eigentums, auch angemessene, 

präzise und aktuelle Angaben zu ihrem wirtschaftlichen Eigentümer beschaffen 

und vorhalten müssen. Im Interesse größerer Transparenz zwecks Bekämpfung 

des Missbrauchs von juristischen Personen sollten die Mitgliedstaaten sicher-

stellen, dass die Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer unter voll-

ständiger Einhaltung des Unionsrechts in einem Zentralregister außerhalb der 

Gesellschaft gespeichert werden. Die Mitgliedstaaten können hierfür eine zent-
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rale Datenbank, in der Informationen über wirtschaftliche Eigentümer gespei-

chert werden, das Handelsregister oder ein anderes Zentralregister verwenden. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass die Verpflichteten für die Eintra-

gungen in das Register verantwortlich sind. Die Mitgliedstaaten sollten sicher-

stellen, dass diese Informationen den zuständigen Behörden und den zentralen 

Meldestellen in allen Fällen sowie den Verpflichteten dann, wenn diese Maß-

nahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden ergreifen, zur 

Verfügung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten des Weiteren sicherstel-

len, dass anderen Personen, die ein legitimes Interesse im Zusammenhang mit 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit zusammenhängende Vortaten 

– wie Bestechung, Steuerstraftaten und Betrug – nachweisen können, im Ein-

klang mit den Datenschutzbestimmungen Zugang zu den Informationen über den 

wirtschaftlichen Eigentümer gewährt wird. Personen, die ein legitimes Interesse 

nachweisen können, sollten Zugang zu Informationen über Art und Umfang des 

wirtschaftlichen Interesses erhalten, die Aufschluss über dessen ungefähres Ge-

wicht geben. 

5. Artikel 1 der Richtlinie 2015/849 lautet auszugsweise: 

(1)   Ziel dieser Richtlinie ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 

der Union zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. 

… 

(3)   Als Geldwäsche im Sinne dieser Richtlinie gelten die folgenden Handlun-

gen, wenn sie vorsätzlich begangen werden: 

a) der Umtausch oder Transfer von Vermögensgegenständen in Kenntnis 

der Tatsache, dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit 

oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen, zum Zwecke 

der Verheimlichung oder Verschleierung des illegalen Ursprungs der 

Vermögensgegenstände oder der Unterstützung von Personen, die an ei-

ner solchen Tätigkeit beteiligt sind, damit diese den Rechtsfolgen ihrer 

Tat entgehen; 

b) die Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, 

Lage, Verfügung oder Bewegung von Vermögensgegenständen oder von 

Rechten oder Eigentum an Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tat-

sache, dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus 

der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen; 

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegen-

ständen, wenn dem Betreffenden bei der Übernahme dieser Vermögens-

gegenstände bekannt war, dass sie aus einer kriminellen Tätigkeit oder 

aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen; 
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d) die Beteiligung an einer der unter den Buchstaben a, b und c aufge-

führten Handlungen, Zusammenschlüsse zur Ausführung einer solchen 

Handlung, Versuche einer solchen Handlung, Beihilfe, Anstiftung oder 

Beratung zur Ausführung einer solchen Handlung oder Erleichterung ih-

rer Ausführung. 

… 

6. Artikel 3 der Richtlinie 2015/849 lautet auszugsweise: 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

… 

4. „kriminelle Tätigkeit“ jede Form der kriminellen Beteiligung an der Bege-

hung der folgenden schweren Straftaten: 

a) Handlungen nach den Artikeln 1 bis 4 des Rahmenbeschlusses 

2002/475/JI; 

b) alle Straftaten, die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a des Übereinkom-

mens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr 

mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen aufgeführt sind; 

c) die Tätigkeiten krimineller Vereinigungen im Sinne von Artikel 1 der 

Gemeinsamen Maßnahme 98/733/JI des Rates; 

d) Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union im Sinne 

von Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 des Übereinkommens über 

den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften, 

zumindest in schweren Fällen; 

e) Bestechung; 

f) alle Straftaten, einschließlich Steuerstraftaten, im Zusammenhang mit 

direkten und indirekten Steuern und entsprechend der Definitionen im na-

tionalen Recht der Mitgliedstaaten, die mit einer Freiheitsstrafe oder ei-

ner die Freiheit beschränkenden Maßregel der Sicherung und Besserung 

im Höchstmaß von mehr als einem Jahr oder – in Mitgliedstaaten, deren 

Rechtssystem ein Mindeststrafmaß für Straftaten vorsieht – die mit einer 

Freiheitsstrafe oder einer die Freiheit beschränkenden Maßregel der Si-

cherung und Besserung von mindestens mehr als sechs Monaten belegt 

werden können; 

… 

7. Artikel 30 der Richtlinie 2015/849 lautet:  
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(1)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in ihrem Gebiet eingetragenen 

Gesellschaften oder sonstigen juristischen Personen angemessene, präzise und 

aktuelle Angaben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern, einschließlich genauer 

Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, einholen und aufbewahren müssen. 

Sie stellen sicher, dass diese Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen 

den Verpflichteten, wenn sie Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapi-

tel II anwenden, zusätzlich zu den Informationen über ihren rechtlichen Eigen-

tümer auch Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorlegen müssen. 

(2)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen zeitnah auf die in Absatz 1 genannten Angaben zugreifen 

können. 

(3)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 1 genannten Angaben 

in einem zentralen Register in jedem Mitgliedstaat aufbewahrt werden, z. B. in 

einem in Artikel 3 der Richtlinie 2009/101/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates genannten Handels- oder Gesellschaftsregister oder in einem öffentli-

chen Register. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Beschrei-

bung der Merkmale dieser nationalen Mechanismen. Die Angaben zu den wirt-

schaftlichen Eigentümern in diesen Datenbanken können gemäß den nationalen 

Systemen erhoben werden. 

(4)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben, die im zentralen Re-

gister gemäß Absatz 3 aufbewahrt werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

(5)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Angaben zu den wirtschaftlichen 

Eigentümern in allen Fällen zugänglich sind für 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne Einschrän-

kung; 

b) Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kun-

den gemäß Kapitel II; 

c) alle Personen oder Organisationen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen 

können. 

Die Personen oder Organisationen nach Buchstabe c haben Zugang mindestens 

zum Namen, Monat und Jahr der Geburt, der Staatsangehörigkeit und dem 

Wohnsitzland des wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Umfang des wirt-

schaftlichen Interesses. 

Für die Zwecke dieses Absatzes erfolgt der Zugang zu den Angaben zu den wirt-

schaftlichen Eigentümern im Einklang mit den Datenschutzvorschriften und 

kann einer Online-Registrierung und der Zahlung einer Gebühr unterliegen. Die 
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für den Erhalt der Angaben erhobenen Gebühren dürfen nicht über die dadurch 

verursachten Verwaltungskosten hinausgehen. 

(6)   Das in Absatz 3 genannte zentrale Register stellt sicher, dass die zuständi-

gen Behörden und zentralen Meldestellen zeitnah und uneingeschränkt darauf 

zugreifen können, ohne dass die betreffende Gesellschaft oder sonstige juristi-

sche Person gewarnt wird. Zudem gewährt es Verpflichteten bei der Anwendung 

von Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden zeitnahen Zugang. 

(7)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen in der Lage sind, Angaben nach den Absätzen 1 und 3 

zeitnah an die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen anderer 

Mitgliedstaaten zu liefern. 

(8)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass sich die Verpflichteten nicht aus-

schließlich auf das in Absatz 3 genannte zentrale Register verlassen dürfen, um 

ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. Bei der 

Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikobasierten Ansatz vorzugehen. 

(9)   Die Mitgliedstaaten können auf der Grundlage einer Einzelfallprüfung un-

ter außergewöhnlichen Umständen eine Ausnahmeregelung für den in Absatz 5 

Buchstaben b und c genannten vollständigen oder teilweisen Zugang zu den An-

gaben zum wirtschaftlichen Eigentümer vorsehen, falls der Zugang den wirt-

schaftlichen Eigentümer dem Risiko von Betrug, Entführung, Erpressung, Ge-

walt oder Einschüchterung aussetzen würde oder der wirtschaftliche Eigentümer 

minderjährig oder anderweitig geschäftsunfähig ist. Die gemäß diesem Absatz 

gewährten Ausnahmen gelten nicht für Kreditinstitute und Finanzinstitute sowie 

Verpflichtete gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b, wenn es sich da-

bei um öffentliche Bedienstete handelt. 

(10)   Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

26. Juni 2019 einen Bericht vor, in dem die Bedingungen und technischen Spe-

zifikationen und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und effizienten 

Vernetzung der in Absatz 3 genannten zentralen Register im Rahmen der gemäß 

Artikel 4a Absatz 1 der Richtlinie 2009/101/EG eingerichteten zentralen Euro-

päischen Plattform bewertet werden. Gegebenenfalls wird dem Bericht ein Ge-

setzgebungsvorschlag beigefügt. 

8. Artikel 31 der Richtlinie 2015/849 lautet: 

(1)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Trustees eines unter ihr Recht 

fallenden Express Trusts angemessene, präzise und aktuelle Angaben zu den 

wirtschaftlichen Eigentümern in Bezug auf den Trust einholen und aufbewahren. 

Diese Angaben umfassen die Identität: 

a) des Settlor, 



- 7 - 
 
 

b) des/der Trustees, 

c)(gegebenenfalls) des Protektors, 

d) der Begünstigten oder Kategorie von Begünstigten sowie 

e) jeder anderen natürlichen Person, unter deren effektiver Kontrolle der Trust 

steht. 

(2)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Trustees den Verpflichteten ihren 

Status offenlegen und die Angaben nach Absatz 1 zeitnah übermitteln, wenn sie 

als Trustee eine Geschäftsbeziehung begründen oder eine gelegentliche Trans-

aktion oberhalb der in Artikel 11 Buchstaben b bis d genannten Schwellenwerte 

durchführen. 

(3)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen zeitnah auf die in Absatz 1 genannten Angaben zugreifen 

können. 

(4)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die in Absatz 1 genannten Angaben 

in einem zentralen Register aufbewahrt werden, wenn mit dem Trust steuerliche 

Folgen verbunden sind. Beim zentralen Register wird gewährleistet, dass die zu-

ständigen Behörden und zentralen Meldestellen zeitnah und uneingeschränkt da-

rauf zugreifen können, ohne dass die betreffenden Trustbeteiligten entsprechend 

gewarnt werden. Zudem kann bei ihm der zeitnahe Zugang für Verpflichtete im 

Rahmen der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß Kapitel II ermöglicht 

werden. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Beschreibung der 

Merkmale dieser nationalen Mechanismen. 

(5)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass die Angaben, die im zentralen Re-

gister gemäß Absatz 4 aufbewahrt werden, angemessen, präzise und aktuell sind. 

(6)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass sich die Verpflichteten nicht aus-

schließlich auf das in Absatz 4 genannte zentrale Register verlassen dürfen, um 

ihre Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nach Kapitel II zu erfüllen. Bei der 

Erfüllung dieser Pflichten ist nach einem risikobasierten Ansatz vorzugehen. 

(7)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zuständigen Behörden und die 

zentralen Meldestellen in der Lage sind, Angaben nach den Absätzen 1 und 4 

zeitnah an die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen anderer 

Mitgliedstaaten weiterzuleiten. 

(8)   Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Maßnahmen nach diesem Artikel 

auch auf andere Arten von Rechtsvereinbarungen angewandt werden, die in ih-

rer Struktur und Funktion Trusts ähneln. 
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(9)   Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 

26. Juni 2019 einen Bericht vor, in dem die Bedingungen und technischen Spe-

zifikationen und Verfahren für die Gewährleistung einer sicheren und effizienten 

Vernetzung der zentralen Register bewertet werden. Gegebenenfalls wird dem 

Bericht ein Gesetzgebungsvorschlag beigefügt. 

9. Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nut-

zung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 

und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. 2018 L 156, 

S. 43) (im Folgenden: Richtlinie 2018/843) wurde durch Beschluss des Gemeinsamen 

EWR-Ausschusses Nr. 63/2020 vom 30. April 2020 (ABl. 2023 L 72, S. 29) unter 

Nummer 23b des Anhangs IX (Finanzdienstleistungen) in das EWR-Abkommen auf-

genommen. Island, Liechtenstein und Norwegen teilten das Bestehen verfassungsrecht-

licher Anforderungen mit. Diese Anforderungen wurden bis zum 27. Juni 2024 erfüllt, 

und der Beschluss trat am 1. August 2024 in Kraft. 

10. Die Erwägungsgründe 4, 25, 30, 32, 36, 38, 41 und 42 der Richtlinie 2018/843 

lauten: 

(4) Auch wenn es bei der Annahme und Umsetzung der von der Arbeitsgruppe 

für finanzielle Maßnahmen (Financial Action Task Force – FATF) festgelegten 

Standards und der Unterstützung der Arbeit der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung zu Transparenz durch die Mitgliedstaaten in 

den letzten Jahren beträchtliche Fortschritte gab, ist offensichtlich, dass die all-

gemeine Transparenz des wirtschaftlichen und finanziellen Umfelds der Union 

weiter verbessert werden muss. Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kön-

nen nur wirkungsvoll verhindert werden, wenn das Umfeld für Betrüger, die ihre 

Finanzen durch undurchsichtige Strukturen schützen möchten, ungünstig ist. Die 

Integrität des Finanzsystems der Union hängt von der Transparenz von Gesell-

schaften oder sonstigen juristischen Personen, Trusts und ähnlichen Rechtsver-

einbarungen ab. Ziel dieser Richtlinie ist es nicht nur, Geldwäsche zu ermitteln 

und zu untersuchen, sondern auch ihr Vorkommen zu verhindern. Durch mehr 

Transparenz könnte eine starke abschreckende Wirkung entfaltet werden. 

… 

(25) Die Mitgliedstaaten haben gemäß den geltenden Bestimmungen dafür zu 

sorgen, dass in ihrem Gebiet niedergelassene Gesellschaften und sonstige juris-

tische Personen angemessene, präzise und aktuelle Angaben über ihren wirt-

schaftlichen Eigentümer einholen und aufbewahren. Die Pflicht, präzise und ak-

tuelle Daten zum wirtschaftlichen Eigentümer vorzuhalten, ist eine wichtige Vo-

raussetzung für das Aufspüren von Straftätern, die ihre Identität ansonsten hin-

ter einer Gesellschaftsstruktur verbergen könnten. Im weltweit vernetzten Fi-
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nanzsystem lassen sich Gelder verschleiern oder um den ganzen Globus trans-

ferieren, und Geldwäscher wie auch Geldgeber des Terrorismus und andere Kri-

minelle machen von dieser Möglichkeit auch immer häufiger Gebrauch. 

… 

(30) Durch den Zugang der Öffentlichkeit zu Angaben über die wirtschaftlichen 

Eigentümer wird eine größere Kontrolle der Informationen durch die Zivilge-

sellschaft (einschließlich Presse und zivilgesellschaftlichen Organisationen) er-

möglicht und das Vertrauen in die Integrität der Geschäftstätigkeit und des Fi-

nanzsystems gestärkt. Auf diese Weise kann insofern ein Beitrag zur Bekämpfung 

des Missbrauchs von Gesellschaften und anderen juristischen Personen und 

ähnlichen Rechtsvereinbarungen für die Zwecke der Geldwäsche und der Ter-

rorismusfinanzierung geleistet werden, als Ermittlungen erleichtert und Reputa-

tionseffekte bewirkt werden können, da jedem, der Geschäfte abschließen 

könnte, die Identität der wirtschaftlichen Eigentümer bekannt ist. Schließlich 

wird auch eine zeitnahe und effiziente Verfügbarkeit von Informationen für Fi-

nanzinstitute sowie Behörden, einschließlich Behörden von Drittländern, die an 

der Bekämpfung solcher Straftaten mitarbeiten, erleichtert. Der Zugang zu die-

sen Informationen würde dazu beitragen, Ermittlungen in Bezug auf Geldwä-

sche, damit zusammenhängende Vortaten und Terrorismusfinanzierung durch-

zuführen. 

… 

(32) Das Vertrauen der Anleger und der breiten Öffentlichkeit in die Finanz-

märkte hängt zu einem großen Teil von der Existenz einer präzisen Offenle-

gungspflicht ab, die für Transparenz in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentü-

mer und die Kontrollstrukturen von Gesellschaften und anderen juristischen 

Personen sowie bestimmter Arten von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarun-

gen sorgt. Die Mitgliedstaaten sollten daher in hinreichend kohärenter und ko-

ordinierter Weise einen Zugang zu Angaben über die wirtschaftlichen Eigentü-

mer ermöglichen, indem sie eindeutige Vorschriften für den Zugang der Öffent-

lichkeit festlegen, sodass Dritte in der gesamten Union feststellen können, wer 

die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften und anderen juristischen 

Personen sowie bestimmter Arten von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarun-

gen sind. 

… 

(36) Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten mit dem Ziel der Sicherstellung 

eines angemessenen und ausgewogenen Ansatzes und zur Wahrung des Rechts 

auf Achtung des Privatlebens und auf den Schutz personenbezogener Daten die 

Möglichkeit haben, Ausnahmen von der Offenlegungspflicht der Register für An-

gaben über den wirtschaftlichen Eigentümer und von der Zugriffsmöglichkeit auf 
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solche Informationen für außergewöhnliche Fälle vorzusehen, in denen der wirt-

schaftliche Eigentümer durch die Informationen einem unverhältnismäßigen Ri-

siko von Betrug, Entführung, Erpressung, Schutzgelderpressung, Schikane, Ge-

walt oder Einschüchterung ausgesetzt würde. Die Mitgliedstaaten sollten auch 

die Möglichkeit haben eine Online-Registrierung zur Identifizierung aller Per-

sonen, die Informationen aus dem Register anfordern, zu verlangen, ebenso wie 

die Zahlung einer Gebühr für den Zugang zu den im Register enthaltenen Infor-

mationen. 

… 

(38) Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Richt-

linie. Demnach sollten natürliche Personen, deren personenbezogene Daten in 

den nationalen Registern als wirtschaftliche Eigentümer vorgehalten werden, 

entsprechend in Kenntnis gesetzt werden. Ferner sollten nur solche personenbe-

zogenen Daten verfügbar gemacht werden, die sich auf dem neuesten Stand be-

finden und sich auf die tatsächlichen wirtschaftlichen Eigentümer beziehen; au-

ßerdem sollten die Begünstigten über ihre Rechte nach dem geltenden Rechts-

rahmen für den Datenschutz in der Union – Verordnung (EU) 2016/675 und 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates – und die 

geltenden Verfahren für die Ausübung dieser Rechte belehrt werden. Um zu ver-

hindern, dass die in den Registern gespeicherten Informationen missbraucht 

werden und den Rechten der wirtschaftlichen Eigentümer angemessen Rechnung 

zu tragen, könnten die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, die Informationen 

über die Person, die den Antrag stellt, sowie die Rechtsgrundlage für den Antrag 

auch dem wirtschaftlichen Eigentümer zur Verfügung zu stellen. 

… 

(41) Der Zugang zu den Informationen und die Definition berechtigter Interes-

sen sollte dem Recht des Mitgliedstaats unterliegen, in dem der Trustee eines 

Trusts oder eine Person mit einer gleichwertigen Position in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung niedergelassen oder ansässig ist. Wenn der Trustee eines 

Trusts oder eine Person mit einer gleichwertigen Position in einer ähnlichen 

Rechtsvereinbarung weder in einem Mitgliedstaat niedergelassen noch dort an-

sässig ist, sollten der Zugang zu den Informationen und die Definition legitimer 

Interessen dem Recht des Mitgliedstaats unterliegen, in dem die Angaben über 

den wirtschaftlichen Eigentümer des Trusts oder der ähnlichen Rechtsvereinba-

rung im Einklang mit den Bestimmungen dieser Richtlinie registriert sind. 

(42) Die Mitgliedstaaten sollten „berechtigtes Interesse“ sowohl als allgemei-

nes Konzept als auch als Kriterium für den Zugang zu Angaben über den wirt-

schaftlichen Eigentümer in ihren nationalen Rechtsvorschriften definieren. Ins-

besondere sollten diese Definitionen das Konzept des berechtigten Interesses 
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nicht auf Fälle beschränken, bei denen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren an-

hängig sind, und sollten es gegebenenfalls ermöglichen, die präventive Arbeit im 

Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und damit 

zusammenhängenden Vortaten zu berücksichtigen, die von nichtstaatlichen Or-

ganisationen und investigativen Journalisten durchgeführt wurde. Sobald die 

Vernetzung der Register wirtschaftlicher Eigentümer der Mitgliedstaaten abge-

schlossen ist, sollte sowohl der innerstaatliche als auch der grenzüberschrei-

tende Zugang zu dem Register jedes Mitgliedstaats auf der Grundlage der Defi-

nition berechtigter Interessen in dem Mitgliedstaat, in dem die Informationen 

über den wirtschaftlichen Eigentümer des Trusts oder der ähnlichen Rechtsver-

einbarung im Einklang mit den Bestimmungen dieser Richtlinie registriert wor-

den sind, infolge einer Entscheidung der zuständigen Behörden dieses Mitglied-

staats gewährt werden. In Bezug auf die Register wirtschaftlicher Eigentümer in 

den Mitgliedstaaten, sollten die Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit haben, 

Mechanismen für Beschwerden gegen Beschlüsse über die Gewährung oder Ver-

weigerung des Zugangs zu den Angaben über die wirtschaftlichen Eigentümer 

einzurichten. Damit die Registrierung und der Informationsaustausch auf kohä-

rente und effiziente Weise erfolgen können, sollten die Mitgliedstaaten sicher-

stellen, dass ihre für das Register der Informationen über die wirtschaftlichen 

Eigentümer von Trusts und ähnlichen Rechtsvereinbarungen zuständige Be-

hörde mit den für diesen Bereich zuständigen Behörden der anderen Mitglied-

staaten zusammenarbeitet und mit diesen Behörden Informationen über die wirt-

schaftlichen Eigentümer von Trusts oder ähnlichen Rechtsvereinbarungen aus-

tauscht, die dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegen, jedoch in einem anderen 

Mitgliedstaat verwaltet werden. 

11. Artikel 1 der Richtlinie 2018/843 lautet auszugsweise:  

Die Richtlinie (EU) 2015/849 wird wie folgt geändert: 

… 

15. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

… 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer in allen Fällen zugänglich sind für 

a)  die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung; 

b)  Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten ge-

genüber Kunden gemäß Kapitel II, 
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c)  alle Mitglieder der Öffentlichkeit. 

Die Personen nach Buchstabe c haben Zugang mindestens zum Namen, 

Monat und Jahr der Geburt, dem Wohnsitzland und der Staatsangehörig-

keit des wirtschaftlichen Eigentümers sowie zu Art und Umfang des wirt-

schaftlichen Interesses. 

Die Mitgliedstaaten können unter Bedingungen, die im nationalen Recht 

festzulegen sind, den Zugang zu weiteren Informationen vorsehen, die die 

Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers ermöglichen. Diese wei-

teren Informationen umfassen im Einklang mit den Datenschutzbestim-

mungen mindestens das Geburtsdatum oder die Kontaktdaten.“ 

… 

16. Artikel 31 wird wie folgt geändert: 

… 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Informationen über die 

wirtschaftlichen Eigentümer eines Trusts oder einer ähnlichen Rechtsverein-

barungen (sic) in allen Fällen zugänglich sind für: 

a) die zuständigen Behörden und die zentralen Meldestellen, ohne 

Einschränkung; 

b) Verpflichtete im Rahmen der Erfüllung der Sorgfaltspflichten ge-

genüber Kunden gemäß Kapitel II; 

c) alle natürlichen oder juristischen Personen, die ein berechtigtes 

Interesse nachweisen können; 

d) alle natürlichen oder juristischen Personen, die einen schriftlichen 

Antrag in Bezug auf einen Trust oder eine ähnliche Rechtsverein-

barung stellen, die direkt oder indirekt eine Kontrolle verleihende 

Beteiligung an einer Gesellschaft oder einer anderen juristischen 

Person mit Ausnahme der in Artikel 30 Absatz 1 genannten hält 

oder besitzt, einschließlich in Form von Inhaberaktien oder durch 

andere Formen der Kontrolle. 

Die Informationen, die natürlichen oder juristischen Personen nach den 

Buchstaben c und d dieses Unterabsatzes zur Verfügung stehen, umfassen 

mindestens den Namen, Monat und Jahr der Geburt, das Wohnsitzland und 

die Staatsangehörigkeit des wirtschaftlichen Eigentümers sowie Art und Um-

fang des wirtschaftlichen Interesses. 
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Die Mitgliedstaaten können unter Bedingungen, die im nationalen Recht fest-

zulegen sind, im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen den Zugang zu 

weiteren Informationen, die die Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentü-

mers ermöglichen, vorsehen. Diese weiteren Informationen umfassen min-

destens das Geburtsdatum oder Kontaktdaten. Die Mitgliedstaaten können 

einen weitergehenden Zugang zu den in dem Register enthaltenen Informati-

onen im Einklang mit ihren nationalen Rechtsvorschriften erlauben. 

Zuständige Behörden, denen Zugang zu dem in Absatz 3a genannten zentra-

len Register zu gewähren ist, sind Behörden, denen Zuständigkeiten für die 

Bekämpfung der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung übertragen 

wurden, sowie Steuerbehörden, Aufsichtsbehörden von Verpflichteten und 

Behörden, die für Ermittlungen oder Strafverfolgungsmaßnahmen in Fällen 

von Geldwäsche und damit zusammenhängenden Vortaten und von Terroris-

musfinanzierung sowie für die Ermittlung, die Beschlagnahme, das Einfrie-

ren und die Einziehung von Vermögenswerten aus Straftaten zuständig sind.“ 

… 

12. Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen zur Ver-

hinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terro-

rismusfinanzierung, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung 

und Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/849 (im Folgenden: Richtlinie 2024/1640) 

wird von Island, Liechtenstein und Norwegen für die Aufnahme in das EWR-Abkom-

men geprüft. 

13. Erwägungsgrund 50 der Richtlinie 2024/1640 lautet: 

(50) Um unterschiedliche Ansätze bei der Umsetzung des Konzepts des berech-

tigten Interesses am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu 

vermeiden, sollten die Verfahren für die Anerkennung eines solchen berechtigten 

Interesses harmonisiert werden. Dies sollte gemeinsame Vorlagen für die An-

wendung und Anerkennung berechtigter Interessen umfassen, was die gegensei-

tige Anerkennung von Zentralregistern in der gesamten Union erleichtern 

würde. Zu diesem Zweck sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur 

Festlegung harmonisierter Vorlagen und Verfahren übertragen werden. 

14. Artikel 13 der Richtlinie 2024/1640, der die Überschrift „Verfahren für die 

Überprüfung und gegenseitige Anerkennung eines berechtigten Interesses am Zugang 

zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer“ trägt, lautet: 

(1)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die Register nach Artikel 10 

zuständige Stellen Maßnahmen ergreifen, um das Vorliegen des berechtigten In-

teresses gemäß Artikel 12 anhand von Unterlagen, Informationen und Daten, die 

sie von der natürlichen oder juristischen Person, die Zugang zum Zentralregister 
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beantragt (im Folgenden „Antragsteller“), erhalten haben, und erforderlichen-

falls der Informationen, die ihnen gemäß Artikel 12 Absatz 3 zur Verfügung ste-

hen, zu überprüfen. 

(2)   Ob ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen 

Eigentümer besteht, wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren bestimmt: 

a) Funktion oder Beruf des Antragstellers und 

b) mit Ausnahme der in Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b 

genannten Personen die Verbindung zu den spezifischen juristischen Personen 

oder Rechtsvereinbarungen, deren Angaben angefordert werden. 

(3)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen eine Person, 

deren berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Ei-

gentümer im Rahmen einer der in Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchsta-

ben a bis i genannten Kategorien bereits vom Zentralregister eines anderen Mit-

gliedstaats überprüft wurde, die Überprüfung der Bedingung nach Absatz 2 

Buchstabe a erfüllt ist, indem der vom Zentralregister dieses anderen Mitglied-

staats ausgestellte Nachweis des berechtigten Interesses erhoben wird. 

Die Mitgliedstaaten können das Verfahren gemäß Unterabsatz 1 auf die von an-

deren Mitgliedstaaten gemäß Artikel 12 Absatz 2 Unterabsatz 2 ermittelten zu-

sätzlichen Kategorien anwenden. 

(4)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zustän-

digen Stellen bei jedem Zugriff auf die Register die Identität der Antragsteller 

überprüfen. Zu diesem Zweck stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass ausrei-

chende Verfahren für die Überprüfung der Identität des Antragstellers zur Ver-

fügung stehen, unter anderem indem die Nutzung elektronischer Ermittlungsmit-

tel und einschlägiger qualifizierter Vertrauensdienste gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates gestattet wird. 

(5)   Für die Zwecke von Absatz 2 Buchstabe a stellen die Mitgliedstaaten sicher, 

dass die Zentralregister über Mechanismen verfügen, die den wiederholten Zu-

gang von Personen mit einem berechtigten Interesse am Zugang zu Angaben zum 

wirtschaftlichen Eigentümer ermöglichen, ohne dass ihre Funktion oder ihr Be-

ruf bei jedem Zugriff auf die Angaben bewertet werden muss. 

(6)   Ab dem 10. November 2026 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die für 

Zentralregister zuständigen Stellen die Überprüfung gemäß Absatz 1 durchfüh-

ren und dem Antragsteller innerhalb von zwölf Arbeitstagen antworten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die Frist für die Beantwortung des Antrags 

im Falle einer plötzlich hohen Anzahl von Anträgen auf Zugang zu Angaben zum 



- 15 - 
 
 

wirtschaftlichen Eigentümer gemäß diesem Artikel um zwölf Arbeitstage verlän-

gert werden. Ist die Anzahl der eingehenden Anträge nach Ablauf der Verlänge-

rung nach wie vor hoch, kann diese Frist um weitere zwölf Arbeitstage verlän-

gert werden. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission rechtzeitig jede Verlängerung nach 

Unterabsatz 2 mit. 

Beschließen die für die Zentralregister zuständigen Stellen, den Zugang zu An-

gaben zum wirtschaftlichen Eigentümer zu gewähren, so stellen sie eine Beschei-

nigung aus, mit der der Zugang für einen Zeitraum von drei Jahren gewährt 

wird. Die für die Zentralregister zuständigen Stellen beantworten Folgeanträge 

derselben Person auf Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer in-

nerhalb von sieben Arbeitstagen. 

(7)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zustän-

digen Stellen einen Antrag auf Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigen-

tümer nur aus einem der folgenden Gründe ablehnen dürfen: 

a) der Antragsteller hat die erforderlichen Informationen oder Unterlagen nach 

Absatz 1 nicht vorgelegt, 

b) ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftlichen Ei-

gentümer wurde nicht nachgewiesen, 

c) wenn die für das Zentralregister zuständige Stelle aufgrund der ihr vorliegen-

den Informationen begründete Bedenken hat, dass die Angaben nicht für die 

Zwecke verwendet werden, für die sie angefordert wurden, oder dass die Anga-

ben für Zwecke verwendet werden, die nicht mit der Verhinderung von Geldwä-

sche, damit zusammenhängenden Vortaten oder Terrorismusfinanzierung in Zu-

sammenhang stehen, 

d) wenn eine oder mehrere der in Artikel 15 genannten Situationen vorliegt, 

e) in den in Absatz 3 genannten Fällen erstreckt sich das vom Zentralregister 

eines anderen Mitgliedstaats gewährte berechtigte Interesse am Zugang zu An-

gaben zum wirtschaftlichen Eigentümer nicht auf die Zwecke, für die die Anga-

ben angefordert werden, 

f) wenn sich der Antragsteller in einem Drittland befindet und die Beantwortung 

des Antrags auf Zugang zu Angaben gegen die Bestimmungen des Kapitels V der 

Verordnung (EU) 2016/679 verstößt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen 

Stellen erwägen, vom Antragsteller zusätzliche Informationen oder Dokumente 
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anzufordern, bevor sie einen Antrag auf Zugang aus den in Unterabsatz 1 Buch-

staben a, b, c und e genannten Gründen ablehnen. Werden von für die Zentral-

register zuständigen Stellen zusätzliche Informationen angefordert, so wird die 

Frist für die Übermittlung einer Antwort um sieben Arbeitstage verlängert. 

(8)   Verweigern die für die Zentralregister zuständigen Stellen den Zugang zu 

Angaben gemäß Absatz 7, so schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass sie den An-

tragsteller über die Gründe für die Verweigerung und über sein Recht auf 

Rechtsbehelf informieren. Die für das Zentralregister zuständige Stelle doku-

mentiert die Schritte, die unternommen wurden, um den Antrag zu prüfen und 

weitere Informationen gemäß Absatz 7 Unterabsatz 2 zu erhalten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zuständigen 

Stellen den Zugang widerrufen können, wenn einer der in Absatz 7 genannten 

Gründe eintritt oder der für das Zentralregister zuständigen Stelle bekannt wird, 

nachdem ein solcher Zugang gewährt wurde, gegebenenfalls auch auf der 

Grundlage des Widerrufs durch ein Zentralregister in einem anderen Mitglied-

staat. 

(9)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es gerichtliche oder administrative 

Rechtsbehelfe gibt, um die Verweigerung oder den Widerruf des Zugangs gemäß 

Absatz 7 anzufechten. 

(10)   Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die für die Zentralregister zustän-

digen Stellen die Überprüfung der in Absatz 2 Buchstabe a genannten Funktion 

oder des dort genannten Berufs von Zeit zu Zeit und keinesfalls früher als zwölf 

Monate nach der Gewährung des Zugangs wiederholen können, es sei denn, die 

für das Zentralregister zuständige Stelle hat hinreichenden Grund zu der An-

nahme, dass das berechtigte Interesse nicht mehr besteht. 

(11)   Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Personen, denen gemäß diesem 

Artikel Zugang gewährt wurde, der für das Zentralregister zuständigen Stelle 

Änderungen melden, die zur Beendigung eines berechtigten Interesses führen 

können, einschließlich Änderungen hinsichtlich ihrer Funktion oder ihres Be-

rufs. 

(12)   Die Mitgliedstaaten können sich dafür entscheiden, den Antragstellern die 

in ihren Zentralregistern gespeicherten Angaben zum wirtschaftlichen Eigentü-

mer zur Verfügung zu stellen, wenn diese eine Gebühr entrichten, die auf die 

unbedingt erforderliche Abdeckung der Kosten für die Gewährleistung der Qua-

lität der in diesen Registern gespeicherten Angaben und die Bereitstellung der 

Angaben beschränkt ist. Diese Gebühren werden so festgesetzt, dass der wirk-

same Zugang zu den in den Zentralregistern gespeicherten Angaben nicht beein-

trächtigt wird. 
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15. Die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-

zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 

(Datenschutz-Grundverordnung) (im Folgenden: Verordnung 2016/679) (ABl. 2016 

L 119, S. 1) wurde durch Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Nr. 154/2018 vom 6. Juli 2018 (ABl. 2018 L 183, S. 23) unter Nummer 5e des An-

hangs XI (Elektronische Kommunikation, audiovisuelle Dienste und Informationsge-

sellschaft) in das EWR-Abkommen aufgenommen. Liechtenstein teilte das Bestehen 

verfassungsrechtlicher Anforderungen mit. Diese wurden am 19. Juli 2018 erfüllt, und 

der Beschluss trat am 20. Juli 2018 in Kraft. 

16. Artikel 45 der Verordnung 2016/679, der die Überschrift „Datenübermittlung 

auf der Grundlage eines Angemessenheitsbeschlusses“ trägt, lautet: 

(1)   Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation darf vorgenommen werden, wenn die Kommission 

beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder meh-

rere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale 

Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermitt-

lung bedarf keiner besonderen Genehmigung. 

(2)   Bei der Prüfung der Angemessenheit des gebotenen Schutzniveaus berück-

sichtigt die Kommission insbesondere das Folgende: 

a) die Rechtsstaatlichkeit, die Achtung der Menschenrechte und Grundfreihei-

ten, die in dem betreffenden Land bzw. bei der betreffenden internationalen Or-

ganisation geltenden einschlägigen Rechtsvorschriften sowohl allgemeiner als 

auch sektoraler Art – auch in Bezug auf öffentliche Sicherheit, Verteidigung, na-

tionale Sicherheit und Strafrecht sowie Zugang der Behörden zu personenbezo-

genen Daten – sowie die Anwendung dieser Rechtsvorschriften, Datenschutzvor-

schriften, Berufsregeln und Sicherheitsvorschriften einschließlich der Vorschrif-

ten für die Weiterübermittlung personenbezogener Daten an ein anderes Dritt-

land bzw. eine andere internationale Organisation, die Rechtsprechung sowie 

wirksame und durchsetzbare Rechte der betroffenen Person und wirksame ver-

waltungsrechtliche und gerichtliche Rechtsbehelfe für betroffene Personen, de-

ren personenbezogene Daten übermittelt werden, 

b) die Existenz und die wirksame Funktionsweise einer oder mehrerer unabhän-

giger Aufsichtsbehörden in dem betreffenden Drittland oder denen eine interna-

tionale Organisation untersteht und die für die Einhaltung und Durchsetzung 

der Datenschutzvorschriften, einschließlich angemessener Durchsetzungsbefug-

nisse, für die Unterstützung und Beratung der betroffenen Personen bei der Aus-

übung ihrer Rechte und für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden der 

Mitgliedstaaten zuständig sind, und 
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c) die von dem betreffenden Drittland bzw. der betreffenden internationalen Or-

ganisation eingegangenen internationalen Verpflichtungen oder andere Ver-

pflichtungen, die sich aus rechtsverbindlichen Übereinkünften oder Instrumen-

ten sowie aus der Teilnahme des Drittlands oder der internationalen Organisa-

tion an multilateralen oder regionalen Systemen insbesondere in Bezug auf den 

Schutz personenbezogener Daten ergeben. 

(3)   Nach der Beurteilung der Angemessenheit des Schutzniveaus kann die Kom-

mission im Wege eines Durchführungsrechtsaktes beschließen, dass ein Dritt-

land, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in einem Drittland 

oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau im Sinne 

des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels bieten. In dem Durchführungsrechtsakt 

ist ein Mechanismus für eine regelmäßige Überprüfung, die mindestens alle vier 

Jahre erfolgt, vorzusehen, bei der allen maßgeblichen Entwicklungen in dem 

Drittland oder bei der internationalen Organisation Rechnung getragen wird. 

Im Durchführungsrechtsakt werden der territoriale und der sektorale Anwen-

dungsbereich sowie gegebenenfalls die in Absatz 2 Buchstabe b des vorliegen-

den Artikels genannte Aufsichtsbehörde bzw. genannten Aufsichtsbehörden an-

gegeben. Der Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 93 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4)   Die Kommission überwacht fortlaufend die Entwicklungen in Drittländern 

und bei internationalen Organisationen, die die Wirkungsweise der nach Ab-

satz 3 des vorliegenden Artikels erlassenen Beschlüsse und der nach Artikel 25 

Absatz 6 der Richtlinie 95/46/EG erlassenen Feststellungen beeinträchtigen 

könnten. 

(5)   Die Kommission widerruft, ändert oder setzt die in Absatz 3 des vorliegen-

den Artikels genannten Beschlüsse im Wege von Durchführungsrechtsakten aus, 

soweit dies nötig ist und ohne rückwirkende Kraft, soweit entsprechende Infor-

mationen – insbesondere im Anschluss an die in Absatz 3 des vorliegenden Arti-

kels genannte Überprüfung – dahingehend vorliegen, dass ein Drittland, ein Ge-

biet oder ein oder mehrere spezifischer Sektor (sic) in einem Drittland oder eine 

internationale Organisation kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Ab-

satzes 2 des vorliegenden Artikels mehr gewährleistet. Diese Durchführungs-

rechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen. 

In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit erlässt die Kommis-

sion gemäß dem in Artikel 93 Absatz 3 genannten Verfahren sofort geltende 

Durchführungsrechtsakte. 

(6)   Die Kommission nimmt Beratungen mit dem betreffenden Drittland bzw. 

der betreffenden internationalen Organisation auf, um Abhilfe für die Situation 

zu schaffen, die zu dem gemäß Absatz 5 erlassenen Beschluss geführt hat. 
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(7)   Übermittlungen personenbezogener Daten an das betreffende Drittland, das 

Gebiet oder einen oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder 

an die betreffende internationale Organisation gemäß den Artikeln 46 bis 49 

werden durch einen Beschluss nach Absatz 5 des vorliegenden Artikels nicht be-

rührt. 

(8)   Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union und 

auf ihrer Website eine Liste aller Drittländer beziehungsweise Gebiete und spe-

zifischen Sektoren in einem Drittland und aller internationalen Organisationen, 

für die sie durch Beschluss festgestellt hat, dass sie ein angemessenes Schutzni-

veau gewährleisten bzw. nicht mehr gewährleisten. 

(9)   Von der Kommission auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 6 der Richt-

linie 95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben so lange in Kraft, bis sie durch 

einen nach dem Prüfverfahren gemäß den Absätzen 3 oder 5 des vorliegenden 

Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufgeho-

ben werden. 

17. Artikel 46 der Verordnung 2016/679, der die Überschrift „Datenübermittlung 

vorbehaltlich geeigneter Garantien“ trägt, lautet: 

(1)   Falls kein Beschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwort-

licher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein Drittland 

oder eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern der Verantwortli-

che oder der Auftragsverarbeiter geeignete Garantien vorgesehen hat und so-

fern den betroffenen Personen durchsetzbare Rechte und wirksame Rechtsbe-

helfe zur Verfügung stehen. 

(2)   Die in Absatz 1 genannten geeigneten Garantien können, ohne dass hierzu 

eine besondere Genehmigung einer Aufsichtsbehörde erforderlich wäre, beste-

hen in 

a) einem rechtlich bindenden und durchsetzbaren Dokument zwischen den Be-

hörden oder öffentlichen Stellen, 

b) verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47, 

c) Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfver-

fahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen werden, 

d) von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die 

von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 geneh-

migt wurden, 

e) genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsver-

bindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des 
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Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garan-

tien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen, oder 

f) einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen 

mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortli-

chen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeig-

neten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Perso-

nen. 

(3)   Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde 

können die geeigneten Garantien gemäß Absatz 1 auch insbesondere bestehen 

in 

a) Vertragsklauseln, die zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsver-

arbeiter und dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter oder dem Empfän-

ger der personenbezogenen Daten im Drittland oder der internationalen Orga-

nisation vereinbart wurden, oder 

b) Bestimmungen, die in Verwaltungsvereinbarungen zwischen Behörden oder 

öffentlichen Stellen aufzunehmen sind und durchsetzbare und wirksame Rechte 

für die betroffenen Personen einschließen. 

(4)   Die Aufsichtsbehörde wendet das Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an, 

wenn ein Fall gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels vorliegt. 

(5)   Von einem Mitgliedstaat oder einer Aufsichtsbehörde auf der Grundlage 

von Artikel 26 Absatz 2 der Richtlinie 95/46/EG erteilte Genehmigungen bleiben 

so lange gültig, bis sie erforderlichenfalls von dieser Aufsichtsbehörde geändert, 

ersetzt oder aufgehoben werden. Von der Kommission auf der Grundlage von 

Artikel 26 Absatz 4 der Richtlinie 95/46/EG erlassene Feststellungen bleiben so 

lange in Kraft, bis sie erforderlichenfalls mit einem nach Absatz 2 des vorliegen-

den Artikels erlassenen Beschluss der Kommission geändert, ersetzt oder aufge-

hoben werden. 

18. Artikel 49 der Verordnung 2016/679, der die Überschrift „Ausnahmen für be-

stimmte Fälle“ trägt, lautet: 

(1)   Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt 

noch geeignete Garantien nach Artikel 46, einschließlich verbindlicher interner 

Datenschutzvorschriften, bestehen, ist eine Übermittlung oder eine Reihe von 

Übermittlungen personenbezogener Daten an ein Drittland oder an eine inter-

nationale Organisation nur unter einer der folgenden Bedingungen zulässig: 

a) die betroffene Person hat in die vorgeschlagene Datenübermittlung ausdrück-

lich eingewilligt, nachdem sie über die für sie bestehenden möglichen Risiken 
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derartiger Datenübermittlungen ohne Vorliegen eines Angemessenheitsbe-

schlusses und ohne geeignete Garantien unterrichtet wurde, 

b) die Übermittlung ist für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 

Person und dem Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen 

Maßnahmen auf Antrag der betroffenen Person erforderlich, 

c) die Übermittlung ist zum Abschluss oder zur Erfüllung eines im Interesse der 

betroffenen Person von dem Verantwortlichen mit einer anderen natürlichen 

oder juristischen Person geschlossenen Vertrags erforderlich, 

d) die Übermittlung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses not-

wendig, 

e) die Übermittlung ist zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich, 

f) die Übermittlung ist zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen 

Person oder anderer Personen erforderlich, sofern die betroffene Person aus 

physischen oder rechtlichen Gründen außerstande ist, ihre Einwilligung zu ge-

ben, 

g) die Übermittlung erfolgt aus einem Register, das gemäß dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten zur Information der Öffentlichkeit bestimmt ist und ent-

weder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein berechtigtes In-

teresse nachweisen können, zur Einsichtnahme offensteht, aber nur soweit die 

im Recht der Union oder der Mitgliedstaaten festgelegten Voraussetzungen für 

die Einsichtnahme im Einzelfall gegeben sind. 

Falls die Übermittlung nicht auf eine Bestimmung der Artikel 45 oder 46 – ein-

schließlich der verbindlichen internen Datenschutzvorschriften – gestützt wer-

den könnte und keine der Ausnahmen für einen bestimmten Fall gemäß dem ers-

ten Unterabsatz anwendbar ist, darf eine Übermittlung an ein Drittland oder 

eine internationale Organisation nur dann erfolgen, wenn die Übermittlung 

nicht wiederholt erfolgt, nur eine begrenzte Zahl von betroffenen Personen be-

trifft, für die Wahrung der zwingenden berechtigten Interessen des Verantwort-

lichen erforderlich ist, sofern die Interessen oder die Rechte und Freiheiten der 

betroffenen Person nicht überwiegen, und der Verantwortliche alle Umstände 

der Datenübermittlung beurteilt und auf der Grundlage dieser Beurteilung ge-

eignete Garantien in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten vorgese-

hen hat. Der Verantwortliche setzt die Aufsichtsbehörde von der Übermittlung 

in Kenntnis. Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person über die 

Übermittlung und seine zwingenden berechtigten Interessen; dies erfolgt zusätz-

lich zu den der betroffenen Person nach den Artikeln 13 und 14 mitgeteilten In-

formationen. 
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(2)   Datenübermittlungen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe g dürfen 

nicht die Gesamtheit oder ganze Kategorien der im Register enthaltenen perso-

nenbezogenen Daten umfassen. Wenn das Register der Einsichtnahme durch 

Personen mit berechtigtem Interesse dient, darf die Übermittlung nur auf An-

frage dieser Personen oder nur dann erfolgen, wenn diese Personen die Adres-

saten der Übermittlung sind. 

(3)   Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c und sowie (sic) Absatz 1 Un-

terabsatz 2 gelten nicht für Tätigkeiten, die Behörden in Ausübung ihrer hoheit-

lichen Befugnisse durchführen. 

(4)   Das öffentliche Interesse im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buch-

stabe d muss im Unionsrecht oder im Recht des Mitgliedstaats, dem der Verant-

wortliche unterliegt, anerkannt sein. 

(5)   Liegt kein Angemessenheitsbeschluss vor, so können im Unionsrecht oder 

im Recht der Mitgliedstaaten aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses 

ausdrücklich Beschränkungen der Übermittlung bestimmter Kategorien von per-

sonenbezogenen Daten an Drittländer oder internationale Organisationen vor-

gesehen werden. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission derartige Bestim-

mungen mit. 

(6)   Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter erfasst die von ihm vor-

genommene Beurteilung sowie die angemessenen Garantien im Sinne des Absat-

zes 1 Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels in der Dokumentation gemäß Ar-

tikel 30. 

Nationales Recht 

19. Dem Antrag des Verwaltungsgerichtshofs zufolge dient das Gesetz vom 3. De-

zember 2020 über das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen von Rechts-

trägern (VwbPG) (LGBl. 2021 Nr. 33) (im Folgenden: VwbPG) der Umsetzung der Ar-

tikel 30 und 31 der Richtlinie 2015/849. 

20. Das vorlegende Gericht führt weiter aus, dass das VwbPG zum Zweck der Be-

kämpfung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-

rung insbesondere die Offenlegung von Daten regelt (Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c 

VwbPG). Es werden die folgenden Offenlegungstatbestände unterschieden: Offenle-

gung von Daten an inländische Behörden im Abrufverfahren (Artikel 13 VwbPG), Of-

fenlegung von Daten an ausländische Behörden im Rahmen der Amtshilfe (Artikel 14 

VwbPG), Offenlegung von Daten an Banken und Finanzinstitute (Artikel 15 VwbPG), 

Offenlegung von Daten an inländische Sorgfaltspflichtige (Artikel 16 VwbPG) und Of-

fenlegung von Daten an Dritte (Artikel 17 VwbPG). 

21. Artikel 17 VwbPG, der die Überschrift „Offenlegung von Daten an Dritte“ trägt, 

lautet auszugsweise: 
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1)  In- und ausländische Personen und Organisationen können beim Amt für 

Justiz gegen Gebühr eine Offenlegung der im Verzeichnis eingetragenen Da-

ten von alleinstehenden Rechtsträgern nach Anhang 1 beantragen. 

2)  Der Antrag nach Abs. 1 ist beim Amt für Justiz einzureichen. Er hat folgende 

Angaben und Unterlagen zu enthalten: 

a)  Angaben über den Antragsteller: 

1. bei natürlichen Personen: Name, Vorname und Adresse; 

2. bei juristischen Personen und Organisationen: Firma, Name oder Be-

zeichnung und Adresse, Zweck und Sitz sowie Name und Vorname der 

vertretungsbefugten natürlichen Person; die Vertretungsbefugnis ist 

nachzuweisen; 

b)  Firma oder Name des alleinstehenden Rechtsträgers nach Anhang 1, des-

sen Daten offengelegt werden sollen; und 

c)  eine Erklärung, dass die Daten aus dem Verzeichnis zur Bekämpfung der 

Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-

rung erforderlich sind. 

… 

4)  In- und ausländische Personen und Organisationen können bezüglich 

Rechtsträgern, welche nicht als alleinstehende Rechtsträger nach Anhang 1 

anzusehen sind, beim Amt für Justiz gegen Gebühr eine Offenlegung der im 

Verzeichnis eingetragenen Daten beantragen. Davon ausgenommen sind die 

Daten von Gründern und Protektoren, welche keine Kontrolle über einen 

nicht alleinstehenden Rechtsträger nach Anhang 1 ausüben. Art. 13, 15 und 

16 bleiben vorbehalten. 

5)  Der Antrag nach Abs. 4 ist beim Amt für Justiz einzureichen. Er hat folgende 

Angaben und Unterlagen zu enthalten: 

a)  Angaben über den Antragsteller: 

1. bei natürlichen Personen: Name, Vorname und Adresse; 

2. bei juristischen Personen und Organisationen: Firma, Name oder Be-

zeichnung und Adresse, Zweck und Sitz sowie Name und Vorname der 

vertretungsbefugten natürlichen Person; die Vertretungsbefugnis ist 

nachzuweisen; 

b) Firma oder Name des Rechtsträgers, dessen Daten offengelegt werden 

sollen; 
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c) Angaben über den Verwendungszweck der ersuchten Informationen; und 

d) den Nachweis eines berechtigten Interesses nach Abs. 6 oder einer Kon-

trolle verleihenden Beteiligung nach Abs. 7.  

… 

10) Das Amt für Justiz leitet den Antrag nach Abs. 4, einschliesslich der dazuge-

hörigen Unterlagen nach Abs. 5 und 8, zur Entscheidung an die VwbP-Kom-

mission weiter. 

… 

III SACHVERHALT UND VERFAHREN 

22. AA beantragte mit E-Mail vom 13. Januar 2023 und ergänzendem Schreiben 

vom 6. Februar 2023, das liechtensteinische Amt für Justiz, Abteilung Stiftungsaufsicht 

und Geldwäschereipräventation (im Folgenden: Amt für Justiz), möge ihm aus dem Re-

gister der wirtschaftlich berechtigten Personen von Rechtsträgern die Daten zu den wirt-

schaftlich berechtigten Personen der BB Foundation offenlegen. Mit Schreiben vom 

2. März 2023 sprach sich die BB Foundation gegen die beantragte Offenlegung aus, 

weil nach ihrer Ansicht ein berechtigtes Interesse nicht vorliege. 

23. Mit Schreiben vom 8. März 2023 leitete das Amt für Justiz den Antrag auf Of-

fenlegung vom 13. Januar/6. Februar 2023 zur Entscheidung an die VwbP-Kommission 

weiter. 

24. Mit Entscheidung vom 27. April 2023 lehnte die VwbP-Kommission den Antrag 

auf Offenlegung ab. Sie führte aus, dass ein berechtigtes Interesse auf Offenlegung der 

Daten im Sinne von Artikel 17 Absatz 6 VwbPG nicht hinreichend dargetan worden 

sei. 

25. Gegen diese Entscheidung erhob AA Beschwerde an die VBK, die der Be-

schwerde mit Entscheidung vom 2. August 2023 keine Folge gab. Gegen diese Ent-

scheidung erhob AA Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof. 

26. Vor diesem Hintergrund entschied der Verwaltungsgerichtshof, dem Gerichtshof 

die folgenden Fragen vorzulegen: 

1. Sind Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 und Art. 30 Abs. 5 Unter-

abs. 1 Bst. c der Richtlinie (EU) 2015/849 in der ursprünglichen Fassung 

dahingehend auszulegen, dass eine Einsichtnahme einer privaten Person, 

deren einziger Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzie-

rung und damit zusammenhängenden Vortaten darin besteht, dass sie 

durch eine Vortat in ihren Vermögensinteressen geschädigt wurde, in das 

Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen nicht erforderlich und 
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damit nicht verhältnismässig ist, um Geldwäscherei, Vortaten der Geldwä-

scherei und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen?  

2. Falls die Frage 1 verneint wird: Ist Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Bst. c der 

Richtlinie (EU) 2015/849 in der ursprünglichen Fassung dahingehend aus-

zulegen, dass eine private Person, deren einziger Zusammenhang mit Geld-

wäscherei, Terrorismusfinanzierung und damit zusammenhängenden Vor-

taten darin besteht, dass sie durch eine Vortat in ihren Vermögensinteres-

sen geschädigt wurde, kein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in 

das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen hat?  

3. Falls auch die Frage 2 verneint wird: Ist Art. 30 Abs. 5 Unterabs. 1 Bst. c 

der Richtlinie (EU) 2015/849 in der ursprünglichen Fassung dahingehend 

auszulegen, dass eine Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses not-

wendig, aber auch hinreichend ist? 

27. Mittels Beschluss vom 15. Juli 2024 hat der Gerichtshof die Rechtssachen 

E‑1/24 und E-7/24 zur gemeinsamen das Verfahren beendenden Entscheidung verbun-

den. 

IV SCHRIFTLICHE STELLUNGNAHMEN  

28. Gemäss Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofs und Artikel 90 Absatz 1 der 

Verfahrensordnung haben schriftliche Stellungnahmen abgegeben: 

- die Regierung des Fürstentums Liechtenstein, vertreten durch Dr. Andrea 

Entner-Koch, Romina Schobel und Dr. Claudia Bösch, als Bevollmächtigte; 

- die EFTA-Überwachungsbehörde, vertreten durch Claire Simpson, Michael 

Sánchez Rydelski und Melpo-Menie Joséphidès, als Bevollmächtigte; und 

- die Europäische Kommission (im Folgenden: Kommission), vertreten durch 

Julie Samnadda und Gregor von Rintelen, als Bevollmächtigte. 

V VORGELEGTE ANTWORTVORSCHLÄGE  

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein 

29. Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein schlägt vor, die vorgelegten Fra-

gen folgendermassen zu beantworten: 

Frage 1 und 2 

Eine Person, deren einziger Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfi-

nanzierung und damit zusammenhängenden Vortaten darin besteht, dass sie an-

geblich durch eine Vortat in ihren Vermögensinteressen geschädigt wurde, hat 
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nicht per se ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Angaben zum wirtschaftli-

chen Eigentümer. Sie ist jedoch vom Recht auf Zugang zu Angaben zum wirt-

schaftlichen Eigentümer nicht ausgenommen, wenn sie plausibel nachweisen 

kann, dass die angeforderten Angaben im Rahmen der Bekämpfung von Geld-

wäscherei, Terrorismusfinanzierung und damit zusammenhängenden Vortaten 

genutzt werden. In diesem Fall kann von einem berechtigten Interesse ausgegan-

gen werden. 

Frage 3 

Artikel 30 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2015/849 in 

seiner ursprünglichen Fassung ist dahingehend auszulegen, dass eine Glaub-

haftmachung eines berechtigten Interesses notwendig, aber auch hinreichend ist. 

Die EFTA-Überwachungsbehörde 

30. Die EFTA-Überwachungsbehörde schlägt vor, die vorgelegten Fragen folgen-

dermassen zu beantworten: 

1. Richtlinie (EU) 2015/849 ist dahingehend auszulegen, dass die Frage, ob eine 

private Person, die durch eine Vortat der Geldwäscherei geschädigt wurde, Zu-

gang zu Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer im Sinne von Artikel 30 Ab-

satz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieser Richtlinie erhalten kann, auf der Grund-

lage zu klären ist, ob sie ein berechtigtes Interesse nachweisen kann. Der Um-

stand, dass eine solche Person 

- möglicherweise auch in der Lage ist, bei den nationalen zuständigen Behörden 

eine Beschwerde über die entsprechende Handlung einzureichen, oder 

- gewöhnlich nicht im Bereich der Bekämpfung von Geldwäscherei oder ihren 

Vortaten tätig ist, 

lässt nicht automatisch den Schluss zu, dass die Person kein berechtigtes Inte-

resse im Sinne von Artikel 30 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe c dieser Richt-

linie hat. 

2. Artikel 30 Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2015/849 

ist dahingehend auszulegen, dass die EWR-Staaten eine gewisse Glaubhaftma-

chung eines berechtigten Interesses fordern können; Sicherheit ist nicht erfor-

derlich. 

Die Kommission 

31. Die Kommission schlägt vor, die vorgelegten Fragen folgendermassen zu beant-

worten: 
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Frage 1 und 2: Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2015/849 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinde-

rung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Ter-

rorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 

2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 

2006/70/EG der Kommission ist dahingehend auszulegen, dass sich private Per-

sonen, deren einziger Zusammenhang mit Geldwäscherei, Terrorismusfinanzie-

rung und damit zusammenhängenden Vortaten darin besteht, dass sie durch eine 

Vortat in ihren Vermögensinteressen geschädigt wurden, auf ein berechtigtes 

Interesse an der Einsichtnahme in das Verzeichnis der wirtschaftlich berechtig-

ten Personen berufen können. 

Artikel 30 Absatz 5 Buchstabe c der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des 

Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission ist 

dahingehend auszulegen, dass eine Glaubhaftmachung eines berechtigten Inte-

resses sowohl notwendig als auch hinreichend für den Zugang zu im Register 

der wirtschaftlichen Eigentümer enthaltenen Angaben ist. 

 

Michael Reiertsen 

 Berichterstatter 


